
Öffentliche Sitzung des Kreisverwaltungsausschusses vom 23. März 2021                                                                   
Beschlussseite zu TOP 4 (Beschluss über das weitere Vorgehen bezüglich der temporären Freischankflächen)         

Beschluss ( Ziffer 3, erster Satz gegen die Stimme der FDP - BAYERNPARTEI):

1. Vom Vortrag des Referenten wird Kenntnis genommen. 

2. Der Stadtrat stimmt zu, dass das Kreisverwaltungsreferat im Rahmen der 

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01734, „Novellierung der 

Sondernutzungsrichtlinien und der Sondernutzungsgebührensatzung“ im 

Kreisverwaltungsausschuss am 4.5.2021 einen Vorschlag zum weiteren 

Vorgehen bezüglich der temporär während der Geltung des pandemiebedingten 

Abstandsgebots geschaffenen Freischankflächen vorlegt. 

3. Der Stadtrat bekräftigt seine Absicht, die sogenannten Schanigärten 

auch über die Corona-Pandemie hinaus in den warmen Monaten 

(Frühjahr bis Anfang Herbst) zu erhalten. Die Genehmigung der 

momentan geltenden Freischankflächen wird bis zur Beschlussfassung 

der Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01734, „Novellierung der 

Sondernutzungsrichtlinien und der Sondernutzungsgebührensatzung“ 

im Kreisverwaltungsausschuss am 4.5.2021 verlängert. Der Stadtrat 

bittet das KVR bis zur Beschlussfassung Genehmigungen von 

Freischankflächen wie bisher wohlwollend zu prüfen.

4. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 


